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RS Vwgh 1993/12/16 93/16/0105
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1993

Index

32/06 Verkehrsteuern

Norm

StVBG §1 Abs1;

StVBG §1 Abs2;

Beachte

Nachstehende Beschwerden wurden im gleichen Sinn erledigt: am 6.10.1994 93/16/0106; 93/16/0107;

Rechtssatz

Ein beitragspflichtiges Fahrzeug ist ein solches, mit dem eine beitragspflichtige Güterbeförderung durchgeführt wird.
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